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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 02.02.2023 Anhörung 
 
 

Verkehrsknotenpunkt „Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg„  
hier: Beantwortung der Anfrage von Herrn Mährlein am 19.01.2023 (TOP 10.17) 

Im öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 
am 19.01.2023 erkundigte sich Herr Mährlein nach dem Sachstand zum Knotenpunkt „Fried-
rich-Ebert-Straße / Friedrichsgaber Weg“. 
 
Antwort der Verwaltung:  
Bekanntermaßen wurde der Baubeginn des o. a. (nicht mehr leistungsfähigen) Knotenpunk-
tes nur deshalb verschoben, bzw. um rd. zwei Jahre zurückgestellt, weil auf den Flächen des 
nahegelegenen städtischen Bauhofes (für die Bürger Norderstedts) eine Bio-und Grün-
schnittannahmestelle (Wertstoffhof) temporär eingerichtet wurde. Über diese Situation und 
Vorgehensweise wurde der Ausschuss (u. a. im Zuge des kontinuierlichen Berichtswesens) 
mehrfach informiert. 

Nachdem inzwischen die benachbarten Knotenpunkte „Berliner Allee / Ochsenzoller Straße“ 
und „Ochsenzoller Straße / Tannenhofstraße / Achternfelde“ beschlusskonform umge-
baut/baulich fertiggestellt wurden, ist der politisch beschlossene Aus- und Umbau des Kno-
tenpunktes (Friedrich-Ebert-Straße / Friedrichsgaber Weg) in diesem Jahr geplant. 

Zurzeit laufen die dafür erforderlichen verkehrs- und bautechnischen Abstimmungen, die 
Koordinierungen einzelner Gewerke, Umleitungsplanungen und parallel dazu werden die 
Leistungsverzeichnisse (für das anstehende Ausschreibungsverfahren) erstellt. 

Ein detaillierter Baubeginn, bzw. der daran anschließende Bauzeitenplan ist somit augen-
blicklich noch nicht verbindlich darstellbar.  

Die Verwaltung wird über dieses Projekt im Zuge des laufenden Berichtswesens weiter in-
formieren.      
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